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Liebe Mitarbeiter*innen,

als Gastgeber schenken uns unsere Gäste ihr Vertrauen sie zu beherbergen. Im Gegenzug richten sie die Erwartung 
an uns, unsere Dienstleistungen auf integre Art und Weise anzubieten. Unser aller Verantwortung ist es, dieser Er-
wartung gerecht zu werden.
Darüber hinaus versteht sich die NOVUM Hospitality insbesondere als familiengeführtes Unternehmen der Ver-
antwortung verpflichtet, richtige Entscheidungen zu treffen und redlich zu handeln. Dies gilt nicht nur für uns als 
Gastgeber, sondern auch als Kolleg*in, Geschäftspartner*in und Mitglied der Gesellschaft.

Der verbindliche Code of Conduct der NOVUM Hospitality gibt uns eine verlässliche Orientierung und Grundlage 
für unser tägliches Handeln und Verhalten. Er gilt als Leitlinie in unserer gesamten Organisation für alle Bereiche. 

Die aufgezeigten Grundsätze unterstützen uns dabei, unsere Verhaltensweisen mit Gesetzen, Vorschriften und 
internen Richtlinien im Einklang zu halten. Durch die definierten Handlungsspielräume gibt er uns innerhalb der 
NOVUM Hospitality mehr Sicherheit für den eigenen Verhaltenskompass. Im Fokus haben wir dabei immer unsere 
Verpflichtung, unseren Gästen ein angenehmes, positives und familiäres Hotelerlebnis zu bieten.

Durch Integrität und Verlässlichkeit verdienen wir uns das Vertrauen unserer Gäste, Geschäftspartner und Mit-
arbeiter*innen. Illegales, unethisches oder unverantwortliches Handeln setzen wir gleich mit Verstößen gegen 
den Code of Conduct. Wer gegen den Kodex verstößt, handelt dem Unternehmen gegenüber illoyal und schadet 
dem Ansehen des Unternehmens. Verstöße können auch zu gravierenden wirtschaftlichen Schäden führen. Daher 
bitten wir Sie, in Ihrem Arbeitsumfeld auf die Einhaltung des Code of Conduct zu achten.

Mit integrem Handeln übernehmen wir alle die Verantwortung für unsere täglichen Entscheidungen und unser 
Verhalten. Gemeinsam leisten wir so einen wesentlichen Beitrag für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung, 
unsere persönliche Entwicklung und weitergedacht auch für eine zukunftsfähige Welt.

Das Management Board

DR. STEFAN GNEUSS
Chief Financial Officer

Geschäftsführer

TOBIAS HANEMANN
Chief Operating Officer

Geschäftsführer

CHRISTIAN MOLL
Deputy Chief Executive Officer  

Head of Family Office 
Geschäftsführer

DAVID ETMENAN
Chief Executive Officer & Owner

SAMIRA SAID
Chief Project Officer
Geschäftsführerin
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I. 
Personalethik
Wir bei NOVUM Hospitality bieten ein Arbeitsumfeld, 
welches ebenso professionell sowie sicher ist und dabei 
gleichzeitig die Teamarbeit und das Vertrauen zuein-
ander fördert. Nur durch gemeinsame Bemühungen 
und das Einbringen der verschiedenartigsten Fähig-
keiten können auch in Zukunft innovative Angebote 
und Lösungen für unsere Gäste gefunden werden. Wir 
schenken uns gegenseitig Vertrauen, Respekt, Achtung 
und Wertschätzung.

Wir fördern eine offene und ehrliche Kommunikation  
über Hierarchieebenen, mit unterschiedlichen 
Interessen vertretern und über Ländergrenzen hinaus.

Führungskultur
Unsere Führungskräfte tragen Verantwortung für ihre 
Mitarbeiter*innen und nehmen eine Vorbildfunktion 
ein. Sie zeichnen sich durch vorbildliches persönliches 
Verhalten, Leistung, Offenheit und soziale Kompetenz 
aus. In ihrem Verantwortungsbereich sorgen die  
Führungskräfte für optimale Arbeitsbedingungen sowie 
eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre. Wir pflegen 
eine offene Fehlerkultur, in der Fehler als notwendige 
Elemente von Lernprozessen verstanden werden.

Förderung von Mitarbeiter*innen
Wir bei NOVUM Hospitality verdanken unseren Erfolg 
dem Wissen, den Erfahrungen und dem Engagement 
jede*r einzelnen Mitarbeiter*in. Die Mitarbeiter* innen 
stellen unser größtes Kapital dar. Aus diesem Grund 
investieren wir in die Qualifikation und Kompetenz der 
Mitarbeiter*innen unter anderem in Form der NOVUM 
Hospitality School. Einsatz, Leistung und Übernahme 
von Verantwortung werden von uns besonders ge-
fördert. Ziel ist es, Nachwuchsführungskräfte aus den 
eigenen Reihen zu entwickeln und zu gewinnen. 

Mobbing
Wir bei NOVUM Hospitality verurteilen strikt jede 
diskriminierende und konfliktbelastete Handlung und 
Kommunikation am Arbeitsplatz, welche über einen 
längeren Zeitraum andauert und mit dem Ziel aus-
geführt wird, eine bestimmte Person durch gezielte 
Angriffe auszugrenzen.

Gleichbehandlung und Anti-Diskriminierung
Eine Kultur aus Chancengleichheit, Toleranz und 
partnerschaftlichem Verhalten ist für uns bei NOVUM 
Hospitality von größter Bedeutung. Wir behandeln 
alle Menschen gleich, ungeachtet des Geschlechts, des 
Alters, der Hautfarbe, Kultur, der ethnischen Herkunft, 
der sexuellen Identität, einer Behinderung, der Reli-
gionszugehörigkeit oder Weltanschauung.  

Wir bei  NOVUM Hospitality sind verantwortlich dafür, 
eine Atmosphäre zu schaffen, die frei von Diskriminie-
rung und Belästigung ist. Die Rechte unserer Mitmen-
schen wahren wir und stellen sicher, dass wir höflich 
und professionell miteinander umgehen. 

Wir sind stolz auf die Vielfalt, die unsere Gäste und 
unsere Mitarbeiter*innen in die NOVUM Hospitality 
miteinbringen.

Wir verpflichten uns, den Grundsatz der Toleranz,  
der Chancengleichheit und der partnerschaftlichen  
Zusammenarbeit einzuhalten. Wir richten unser Ver-
halten nach diesen Grundprinzipien aus. Jede*r, der 
sich diskriminiert fühlt, hat das Recht zur Beschwerde, 
welche ihm nicht zum Nachteil ausgelegt wird.

 
Beispielsituation
Sie erhalten mehrere Bewerbungen auf Ihre ausge-
schriebene Jobvakanz. Unter den Bewerbungen ist 
auch eine Person, welche vor kurzem nach Deutsch-
land umgezogen ist und nur die englische Sprache 
spricht.

Konformes Verhalten
Die Bewerbung ist gleichwertig wie alle anderen 
Bewerbungen zu behandeln. Es gilt zu prüfen, ob die 
Jobvakanz auch mit der englischen Sprache ausgeübt 
werden kann und die deutsche Sprache keine Grund-
vorrausetzung zur Ausübung des Jobs ist.

Unsere Suche nach Mitarbeiter*innen basiert stets 
auf den Qualifikationen, Fähigkeiten und Erfahrun-
gen der Bewerber und Bewerberinnen sowie auf der 
Erfüllung der grundlegenden Anforderungen für die 
Position.
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II. 
Soziale Verantwortung
Die Beachtung der Menschenrechte und der fundamen-
talen Sozialstandards ist Grundsatz jedes menschlichen 
Zusammenlebens. Arbeitsbedingungen, die solche 
Rechte und Standards verletzen, widersprechen diesem 
Grundsatz. Das gilt für uns bei NOVUM Hospitality 
ebenso wie nach außen in der Zusammenarbeit mit  
Geschäftspartnern. In unserem Zuständigkeits- und  
Einflussbereich tragen wir Verantwortung dafür, dass 
die Menschenrechte und fundamentalen Sozialstan-
dards nicht verletzt werden, insbesondere:

1.  Die Vermeidung und sichere Beherrschung von  
Gefahren für Mensch und Natur ist ein wesentlicher 
Bestandteil verantwortungsbewussten Handelns. Die 
Sicherheit für Gäste und Mitarbeiter*innen steht für 
uns an erster Stelle. Die Einhaltung aller Sicherheits-
vorschriften, gleichgültig ob sie vom Gesetz vorgege-
ben, von den zuständigen Behörden erlassen oder in 
Unternehmensrichtlinien geregelt sind, ist unabding-
bar. Dabei ist jede*r Einzelne für die Sicherheit in 
seinem Arbeitsumfeld mitverantwortlich. 

2.  Wir bei NOVUM Hospitality sprechen uns gegen  
Kinderarbeit und jegliche Form der Zwangsarbeit 
aus. Menschenrechtsverletzungen wie jede Form 
moderner Sklaverei oder die Ausbeutung von  
Kindern werden in unseren Geschäftsbereichen 
sowie in unseren Lieferketten nicht geduldet. Zudem 
stellen wir sicher, dass unsere Hotels nicht für  
Menschenrechtsverletzungen wie Menschenhandel 
oder sexuelle Ausbeutung genutzt werden. 

3.  Im Fall von Bedenken hinsichtlich des Zustands oder 
der Sicherheit von Gästen oder Mitarbeiter*innen, 
verpflichten wir uns, dies unverzüglich zu melden 
und die Vorgesetzten zu benachrichtigen. 

Wir bei NOVUM Hospitality setzen uns in vielen so-
zialen Bereichen ein und unterstützen gemeinnützige 
Organisationen, Stiftungen und Projekte. Mit Gründung 
der Nader Etmenan Stiftung wurde eine gemeinnützige 
Stiftung geschaffen, deren Hilfe Integration und Vielfalt, 
Schutz und Unterstützung sowie soziales Engagement 
umfasst, mit besonderem Fokus auf die Förderung  
benachteiligter Kinder.

Beispielsituation
Sie hören Gerüchte, dass ein Lieferant, welcher von 
NOVUM Hospitality bezogen wird, Kinderarbeit ein-
setzen soll. 

Konformes Verhalten
Es gilt zunächst eine Unschuldsvermutung, dennoch 
muss die Angelegenheit untersucht werden.

Wir tolerieren keine Kinderarbeit, weder innerhalb 
unserer eigenen Geschäftstätigkeit noch bei unseren 
Lieferanten. Sofern sich der Verdacht bestätigt, gilt  
es, die Zusammenarbeit zu beenden. Bitte wenden  
Sie sich bei einem möglichen Verdacht an:  
compliance@novum-hospitality.com
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III. 
Datenschutz und Diskretion
Der Schutz der personenbezogenen Daten unserer Gäste  
und Mitarbeiter*innen, sowie die Achtung nationaler 
wie internationaler Datenschutzregelungen ist für uns 
selbstverständlich. Wir richten unsere Sicherheitsstan-
dards und unser Handeln darauf aus, personenbezo-
gene Daten vor dem Zugriff und dem unrechtmäßigen 
Gebrauch durch Unbefugte zu schützen. Auch unsere 
Geschäftspartner werden zum sorgsamen Umgang mit 
solchen Daten verpflichtet

1.  Wir verpflichten uns, sämtliche personenbezo-
genen Daten hochsensibel zu behandeln und vor 
Missbrauch zu schützen, damit niemand durch den 
Umgang mit diesen Daten in seinem Persönlichkeits-
recht beeinträchtigt wird.

2.  Wir nutzen Daten nur für bestimmte legitime 
Zwecke, die zum Zeitpunkt der Erhebung festgelegt 
wurden.

3.  Wir wahren das Recht der Betroffenen auf Auskunft,  
Sperrung und Löschung ihrer Daten.

Umgang mit Informationen und 
Arbeitsdokumenten 
Unser Wissen ist unser Vermögenswert und die Basis 
für den Erfolg. Deshalb sind vertrauliche Informatio-
nen weder im Unternehmen, noch in der Öffentlichkeit 
zu verbreiten. Mit dem Austausch von vertraulichen 
Informationen mit Dritten gehen wir äußerst sensibel 
um. Dies bezieht sich auf den Umgang mit Passwörtern, 
sensiblen Daten und den Schutz dieser.

Diskretion bei Gästen
Durch die besondere branchenspezifische Nähe zu 
unseren Gästen ist Diskretion eine unabdingbare 
Voraussetzung im Umgang mit deren persönlichen 
Informationen. Wir wahren das informationelle Selbst-
bestimmungsrecht und respektieren die Privatsphäre 
unserer Gäste.

Beispielsituation 1
Ein Ehepartner eines Gastes meldet sich per Telefon 
in der Reservierungsabteilung mit der Bitte um Aus-
kunft über den Aufenthalt des anderen Ehepartners, 
von dem uns keine ausdrückliche Erlaubnis dafür 
vorliegt.

Konformes Verhalten
Gastdaten sind besonders persönlich und sensibel, 
deshalb ist der Schutz der Gastdaten nach dem  
Datenschutzgesetz unabdingbar. Wir sind verpflichtet, 
sofern uns keine ausdrückliche schriftliche Erlaubnis 
des Gastes vorliegt, keine Auskünfte zu tätigen. Auch 
dann nicht, wenn ein verwandtschaftliches Verhält-
nis angegeben wird.

Beispielsituation 2
Ein*e Hotelmitarbeiter*in kennt den Namen eines 
Stammgastes und ruft diesen bei der Begrüßung laut 
durch die Lobby, was dem Gast missfällt.

Konformes Verhalten
Das laute Begrüßen des Gastes ist eine nett gemein-
te Geste. Allerdings auch ein indiskretes Verhalten 
unseren Gästen gegenüber. Wir sind verpflichtet, die 
Privatsphäre unserer Gäste zu respektieren sowie 
das informationelle Selbstbestimmungsrecht zu 
wahren. Dementsprechend handeln wir im Umgang 
mit unseren Gästen stets diskret. Das laute Rufen des 
Namens ist zu unterlassen.
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IV. 
Umweltschutz und Nachhaltigkeit
Wir treffen unsere wirtschaftlichen Entscheidungen mit 
umsichtiger Nachhaltigkeit und führen Unternehmens-
prozesse mit größter Sorgfalt aus. Gleichzeitig verpflichten 
wir uns zur Einhaltung der geltenden Umweltvorschriften, 
zur Erhaltung und zum Schutz der Umwelt sowie zur Ver-
ringerung der Umweltbelastung durch unser Handeln:

1.  Wir reduzieren unseren Energie- und Wasserverbrauch 
und fördern dieses Bewusstsein auch bei unseren Gästen. 

2.  Wir verpflichten uns zur Wiederverwendung und zum 
Recycling von Ressourcen, die durch unsere Geschäfts-
tätigkeit verbraucht werden, wo immer dies praktikabel 
ist. Bei NOVUM Hospitality wird daher auf Maßnahmen 
gesetzt, die Energie sparen, unnötige Abfälle vermeiden 
und die Umwelt schonen.

3.  Von unseren Lieferanten und Geschäftspartnern  
erwarten wir, dass der Umweltschutz hinsichtlich der 
jeweiligen international gesetzlichen Normen einge-
halten wird.

In Bezug auf die Umwelt verhält sich NOVUM Hospitality 
derart, dass der Einsatz von Ressourcen sowie ein etwai-
ger negativer Einfluss auf die Umwelt so gering wie nur 
möglich gehalten werden. Um dies zu gewährleisten, eva-
luieren wir kontinuierlich alle Prozesse auf ihre umwelt-
beeinflussenden Faktoren und setzen erkannte Verbesse-
rungspotenziale in die Praxis um.

 

V. 
Compliance 
Bei jeglichen Geschäftstätigkeiten durch NOVUM Hospitality 
werden geltende Gesetze und Vorschriften befolgt. Dies gilt 
auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene. In  
manchen Fällen können intern strengere Regeln aufgestellt 
sein, welche in diesem Fall als zusätzliche Vorschriften 
gelten. Intern aufgestellte Leitlinien, Grundsätze und Ge-
schäftsregeln gelten als unternehmensinterne Standards, 
nach welchen wir uns zu handeln verpflichten. 

Daraus ergibt sich:
1.  Verstöße gegen geltende Gesetze können bei unseren 

Gästen, Geschäftspartner*innen, Mitbewerber*innen 
oder anderen zu Schaden führen und sind daher in 
keiner Weise tolerierbar.

2.  Aktivitäten, welche offensichtlich darauf abzielen Ge-
setze oder andere Vorschriften zu unterlaufen, dürfen 
nicht angedacht oder unterstützt werden. Widerrecht-
liches Handeln kann einerseits zu strafrechtlichen 
Maßnahmen und Reputationsverlusten für NOVUM 
Hospitality führen als auch persönliche Sanktionen für 
die ausführende Person nach sich ziehen.

3.  Wir sind alle dazu verpflichtet, die aufgestellten unter-
nehmensinternen Standards einzuhalten. Diese gibt es 
zu Themen des operativen Hotelbetriebes (z.B. SOPs 
Front Office) wie auch zu Vorgängen in den meisten 
Headquarter-Funktionen (z.B. SOPs HR). 

Beispielsituation
Eine Hoteldirektion entschließt sich dazu, eigen-
ständig nach einem neuen Getränkelieferanten zu 
suchen und unterschreibt den Vertrag ohne Abspra-
che. Dabei wird der unternehmensinterne Standard 
zu diesem Prozess missachtet. 

Konformes Verhalten
Um nicht gegen bestehende Rahmenverträge mit an-
deren Lieferanten zu verstoßen, sind die festgelegten 
Abläufe zur Beschaffung einzuhalten. So ist gewähr-
leistet, dass Beschaffungen zu besonderen, verhan-
delten Konditionen getätigt werden können. Eventu-
elle Vertragsstrafen durch Missachtung bestehender 
Verträge können so vermieden werden.

VI. 
Fairer und lauterer Wettbewerb
Ein fairer Wettbewerb ist ein wesentlicher Bestandteil  
verantwortungsvoller Geschäftsführung. Er kommt 
unseren Gästen zugute und trägt dazu bei, den guten Ruf 
von NOVUM Hospitality und unserer Marken zu schützen. 
NOVUM Hospitality bekennt sich ohne Einschränkung 
zum fairen Wettbewerb und hält sich an die Gesetze 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen sämtlicher Länder, in 
denen das Unternehmen tätig ist. 

Bedrohungen für einen fairen Wettbewerb entstehen z.B. 
durch Absprachen zwischen Wettbewerbern über Preise, 
Gebietsaufteilungen oder Kunden gruppen, sowie durch 
den Missbrauch einer markt beherrschenden Stellung.

Auch ein abgestimmtes Verhalten, informelle Gespräche 
oder Absprachen, die eine Wettbewerbsbeschränkung be-
zwecken oder bewirken, sind verboten, insbesondere: 

Teilen von Insiderwissen 
Bei Gesprächen mit direkten Wettbewerbern werden von 
uns keine vertraulichen Informationen z.B. über Preise, 
Kapazitätsauslastungen, Bauvorhaben, Investitionspläne 
oder Beziehungen zu den Gästen und Geschäftspartnern 
ausgetauscht, die nicht bereits öffentlich kommuniziert 
sind.

 
Absprachen mit Wettbewerbern 
Wir treffen keine Absprachen mit Wettbewerbern z.B. 
über einen Wettbewerbsverzicht, über die Preisstrate-
gie oder über die Aufteilung von Kunden, Gebieten oder 
Kundensegmenten. Ebenso unterlassen wir informelle 
Gespräche, die eine der oben genannten Wettbewerbs-
beschränkungen bezwecken oder bewirken.

Vorteilsgewährung 
In keinem Fall bieten oder gewähren wir Dritten im Zu-
sammenhang mit der geschäftlichen Tätigkeit unberech-
tigte Vorteile. Siehe auch das Kapitel „Anti-Korruption“.

Beispielsituation
In direkter Nachbarschaft befindet sich nur noch ein 
weiteres Hotel. Mit dem direkten Hotelkonkurrenten 
werden unter der Hand Absprachen getroffen, wer  
bestimmte Gästanfragen annehmen „darf“ und wer 
nicht.

Konformes Verhalten
Wir gewährleisten einen fairen Wettbewerb, indem 
wir keine Absprachen mit Wettbewerbern treffen. 
Ein gesunder offener Wettbewerb ist unser Ziel.

Beispielsituation
In einem Hotel wurden in den Gängen Bewegungs-
melder angebracht, die das Licht nur anschalten, 
wenn jemand den Flur betritt. Ein*e Hotelmitarbei-
ter*in deaktiviert diese, damit die Gänge zu jeder 
Zeit hell erleuchtet sind.

Konformes Verhalten
Wir stellen nicht unser persönliches Empfinden über 
den Gedanken der Umweltschonung. Wir respektie-
ren die vorgegebenen Einstellungen zur Ressourcen-
einsparung.
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VII. 
Anti-Korruption
Unsere Geschäftsbeziehungen basieren auf Integrität. 
Wir halten uns streng an alle anwendbaren Anti-Kor-
ruptionsgesetze und -vorschriften. Etwaige Verstöße 
können zur Nichtigkeit von Verträgen, strafrechtlichen 
Sanktionen und Geldstrafen führen.  

1.  Wir missbrauchen das uns gegebene Vertrauen und 
die uns anvertraute Macht nicht, um uns unlautere 
Vorteile zu verschaffen.

2.  Wir lehnen jegliche Form von Korruption, Beste-
chung, Diebstahl, Veruntreuung, Erpressung oder 
illegaler Zahlungen ab und tolerieren diese nicht.

3.  Wir leisten keine illegalen Zahlungen oder gewähren 
sonstige illegale Vorteile, um Einfluss auf Entschei-
dungsprozesse zu nehmen. 

4.  Wir bieten, gewähren, fordern oder nehmen keine 
Bestechungsgelder, illegale Zahlungen oder Schmier-
gelder in Zusammenhang mit unseren Geschäfts-
aktivitäten an.

Geschenke und Zuwendungen könnten missverstanden 
werden und zu einer unzulässigen Beeinflussung führen. 
Um das zu vermeiden, nehmen wir keine Geschenke 
oder Unterhaltungsangebote an, die Zweifel hinsichtlich 
der persönlichen Integrität oder der Unabhängigkeit von 
NOVUM Hospitality aufkommen lassen könnten. Konkret 
bedeutet dies für folgende Punkte:

Geldgeschenke und Rabatte
Wir dürfen keine Geldgeschenke oder Unterhaltungs-
angebote von Geschäftspartnern oder Wettbewerbern 
nachsuchen oder diese annehmen, die nur für NOVUM 
Hospitality zugänglich sind. Neben Geldgeschenken 
zählen auch nicht marktübliche Rabatte zu unzulässi-
gen Bedingungen.

Sachgeschenke
Wir dürfen Sachgeschenke nur bis zur Grenze der  
Geschäftsüblichkeit annehmen. Die Grenze richtet sich 
danach, ob das Sachgeschenk eine Beeinflussung einer 
Entscheidungsfindung deutlich ausschließt. Dabei ist 
schon der bloße Eindruck strikt zu vermeiden, eine 
Entscheidung könnte durch die Zuwendung beeinflusst 
worden sein. In Zweifelsfällen und bei hochwertigeren 
Zuwendungen (ab 35 EUR) ist eine vorherige Anmel-
dung über die Intranet-Seite des Compliance Bereichs 
vorzunehmen und eine Freigabe abzuwarten.

Einladungen
Wir dürfen Einladungen z.B. für Bewirtungen, zu  
Veranstaltungen und Reisen nur bis zur Grenze der  
Geschäftsüblichkeit annehmen, wenn diese berechtig-
ten geschäftlichen Zwecken dienen und im Rahmen der 
gewöhnlichen Zusammenarbeit stattfinden. Auch muss 
ein Vertreter des gastgebenden Unternehmens bei der 
Veranstaltung anwesend sein. Auch Einladungen  
bedürfen der vorherigen Anmeldung über die Intranet-
Seite des Compliance Bereichs und einer Freigabe.

Dienstleistungen
Wir dürfen unentgeltliche oder nicht marktüblich ver-
gütete Dienstleistungen von (angehenden) Geschäfts-
partnern oder Wettbewerbern weder fordern noch 
annehmen. Dies betrifft unser dienstliches sowie unser 
privates Umfeld.

Spenden
Spenden sollten nie geleistet werden, wenn sie als  
unzulässige Beeinflussung der Geschäftstätigkeit an-
gesehen werden könnten. Über gemeinnützige Spenden 
entscheidet die Geschäftsführung von NOVUM Hospita-
lity. Das Unternehmen macht jedoch keine Parteispen-
den, sei es in Form von Barzahlungen oder anderen 
Beiträgen. Dies gilt in allen Ländern der Welt.

Beipielsituation
Sie arbeiten im Bereich Sales und bereiten für einen 
Kunden ein Angebot vor. Sie bemerken, dass Mitbe-
werber ebenfalls Angebote abgeben, vermutlich zu 
besseren Konditionen. Es kommt ihnen der Gedanke, 
den Ansprechpartner der Einkaufsabteilung des Kun-
den und deren Familien zu einer Sportveranstaltung 
(inkl. Kostenübernahme für Reise und Unterkunft) 
einzuladen, um ihnen einen persönlichen Grund zu 
geben, unser Angebot zu bevorzugen. Dabei handeln 
Sie mit den besten Absichten für das Unternehmen.

Konformes Verhalten
Unsere Geschäftsbeziehungen werden ausschließlich 
durch Integrität bestimmt. Wir sehen von jeglichen 
Beeinflussungen von Entscheidungsprozessen ab. Sie 
geben das am besten kalkulierte Angebot ab, welches 
in ihrem Verantwortungsbereich möglich ist.
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VIII. 
Transparente Berichterstattung 
Wir bei NOVUM Hospitality verpflichten uns zu einer 
ehrlichen und transparenten Berichterstattung. Damit 
stellen wir sicher, dass alle veröffentlichten Daten,  
Informationen und Unterlagen, welche durch uns  
erstellt oder abgezeichnet wurden, zutreffend sind.  
Um dies zu gewährleisten, sind wir zu einer gewissen-
haften, vollständigen, loyalen und rechtzeitigen Bericht-
erstattung verpflichtet. 
Betroffen sind davon die unterschiedlichsten Arten von 
internen und externen Unterlagen, wie z. B. der Jahres-
bericht, Spesenabrechnungen oder Reportings. 

Die genauen Spezifikationen dafür lauten:

1.  Wir verpflichten uns zur Einhaltung der geltenden 
Gesetze und Vorgaben der externen Berichterstat-
tung sowie zur Darstellung eines realen Abbildes  
der finanziellen Situation.

2.  Zu keinem Zeitpunkt tätigen wir falsche oder irre-
führende Aussagen oder Angaben in Berichten oder 
Publikationen. Das Fälschen von Berichten und  
Akten oder die verzerrende Darstellung von Tat-
sachen können den Sachverhalt des Betrugs erfüllen.

3.  Wir fördern explizit die Kommunikation von 
Chancen und Risiken im Unternehmen in Über-
einstimmung mit den unternehmensinternen Richt-
linien. Alle Mitarbeiter*innen werden ermutigt, die 
in ihrem Arbeitsumfeld erkannten Chancen und 
Risiken an den Vorgesetzen oder an Compliance zu 
berichten.

Beispielsituation
Um bei einem Wettbewerbsvergleich (egal ob intern 
oder extern ausgerichtet) noch besser dazustehen, 
werden Sie gebeten, besondere Unternehmenskenn-
zahlen anders darzustellen.

Konformes Verhalten
Sie tätigen keine irreführenden oder falschen Aus-
sagen und berufen sich auf die Darstellung eines 
realen Abbildes der finanziellen Situation.
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IX. 
Interessenskonflikte
NOVUM Hospitality steht für die Einhaltung höchster 
ethischer Standards. Es gehört daher zu unseren Pflich-
ten, Interessenskonflikte zwischen privaten Interessen 
(direkt sowie indirekt oder durch nahestehende Perso-
nen und/oder Unternehmen) und den Interessen von 
NOVUM Hospitality zu vermeiden.

Im Kontakt mit bestehenden oder möglichen Kund*in-
nen, Geschäftspartner*innen, Auftragnehmer*innen 
und Mitbewerber*innen handeln wir im besten Interes-
se von NOVUM Hospitality und schließen jeden persön-
lichen Vorteil aus. 

Im Folgenden finden sich verschiedene Ausprägungen 
von Interessenkonflikten.

1.   Es dürfen nicht wissentlich Situationen entstehen, 
in denen persönliche oder familiäre Interessen mit 
den Interessen von NOVUM Hospitality in Konflikt 
geraten könnten.  
Die Anstellung bei NOVUM Hospitality darf nicht 
dafür missbraucht werden, um ungerechtfertigt 
persönliche Vorteile oder Vorteile für nahestehende 
Personen zu erlangen.

2.  Auch eine weitere berufliche Tätigkeit außerhalb von 
NOVUM Hospitality kann zu Interessenskonflikten 
führen, weshalb weitere Tätigkeiten immer mit den 
Vorgesetzten abzustimmen sind.

3.  Weitere Beispiele für mögliche Interessenskonflikte 
sind u.a. die private Ausnutzung von Geschäftsbezie-
hungen, Geschäftschancen, Eigentum oder Arbeits-
kräften des Unternehmens. Wenn ein potenzieller 
Interessenskonflikt festgestellt wird, müssen Einzel-
heiten darüber den Vorgesetzten offengelegt werden 
und die betroffene Person muss von jedem damit 
verbundenen Entscheidungsprozess zurücktreten.

Beispielsituation
Einer Hoteldirektion stehen für einen Wartungsver-
trag einer technischen Anlage des Hotels verschiede-
ne Angebote zur Weiterleitung zum Vorgesetzten zur 
Verfügung. Eines davon hat ein Verwandter der  
Direktion eingereicht. Um dieses als bestes erscheinen 
zu lassen, reicht die Direktion nur das Angebot des 
Verwandten und einer minderwertigen Firma ein.

Konformes Verhalten
Wir behandeln alle Angebote gleichwertig und be-
achten die wirtschaftlichen Aspekte des Unterneh-
mens. Dabei stellen wir unser persönliches Interesse 
niemals über den Vorteil des Unternehmens. So stel-
len wir sicher, dass das Angebot, welches für NOVUM 
Hospitality am vorteilhaftesten ist, angenommen 
werden kann.
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X. 
Unternehmensressourcen
Alle Mitarbeiter*innen von NOVUM Hospitality sind 
innerhalb ihres Tätigkeitsbereichs mitverantwortlich 
für den Schutz der materiellen und immateriellen  
Wirtschaftsgüter des Unternehmens. 

Materielle Wirtschaftsgüter umfassen sämtliche Gegen-
stände wie z.B. Gebäude, Computer und jegliche Form 
von Unterlagen.
Zu den immateriellen Wirtschaftsgütern zählen z.B. 
Gästedaten, unternehmensinterne Standards oder 
Designentwürfe.

Aus diesen Bereichen folgern diese spezifischen  
Regelungen:

1.  Wir sind verpflichtet über sämtliche unternehmens-
internen Angelegenheiten Stillschweigen zu bewah-
ren, die nicht ausdrücklich von den dafür zuständi-
gen Stellen für die Öffentlichkeit freigegeben worden 
sind.

2.  Es ist nicht erlaubt, vertrauliche interne Informatio-
nen – etwa Geschäftsstrategien, Geschäftsgeheim-
nisse oder Inhalte des internen Berichtswesens – an 
Unbefugte innerhalb sowie außerhalb des Unterneh-
mens weiterzugeben.  

3.  Falls aus betrieblichen Gründen vertrauliche Infor-
mationen an Dritte weitergegeben werden sollen, ist 
hierzu eine Genehmigung der direkten Vorgesetzten 
einzuholen.

4.   Wir dürfen Einrichtungen der Büros, Hotels oder 
sonstiges Firmeneigentum zu nicht-betrieblichen 
Zwecken nur mit ausdrücklicher Erlaubnis nutzen.

Praktische Umsetzung
Wer gegen den Code of Conduct verstößt, handelt dem 
Unternehmen gegenüber illoyal und schadet dem Anse-
hen des Unternehmens. Jede*r Einzelne von uns achtet 
persönlich auf die Einhaltung des Code of Conduct im 
Arbeitsumfeld. Praktisch bedeutet dies:

1.  Der Code of Conduct von NOVUM Hospitality ist für je-
de*n Mitarbeiter*in öffentlich im Intranet zugänglich.

2.  Alle Führungskräfte haben neben ihrer Vorbild-
funktion die Aufgabe, den Code of Conduct in unser 
Unternehmen zu tragen und die Einhaltung zu über-
wachen. Jede*r Vorgesetzte ist im Rahmen der Füh-
rungstätigkeit dazu verpflichtet, dass alle Mitarbei-
ter*innen im jeweiligen Verantwortungsbereich die 
Regeln des Kodexes verstehen, verinnerlichen und 
anwenden. Der Code of Conduct ist in der gesamten 
Organisation, für alle Bereiche und Mitarbeiter*in-
nen verpflichtend. 

3.  Zur Einhaltung des Anti-Korruption-Grundsatzes  
sind alle Mitarbeiter*innen der NOVUM Hospitality  
verpflichtet, Sachgeschenke, Einladungen oder  
sonstige Zuwendungen, die unter die Anmeldungs-
pflicht fallen und die sie annehmen wollen, über ein 
Formular zur Prüfung einzugeben. Details hierzu 
finden sich in der SOP „Genehmigung zur Annahme 
von Zuwendungen“. 

4.  Wir ermutigen alle Mitarbeiter*innen, Bedenken 
in gutem Glauben, vertrauensvoll und ohne Furcht 
vor Vergeltungsmaßnahmen zu melden. Wir dulden 
keine Vergeltung, Diskriminierung oder Disziplinar-
maßnahmen gegen jemanden, der in gutem Glauben 
vernünftige Bedenken über eine versuchte, tatsächli-
che oder vermutete Verfehlung oder Verletzung einer 
Bestimmung des Code of Conduct vorgebracht hat.

 
5.  Verstöße gegen den Code of Conduct der NOVUM 

Hospitality müssen an den Compliance-Bereich 
gemeldet werden. Dies kann anonym oder direkt 
erfolgen (siehe Meldemöglichkeiten). Wir behandeln 
alle Einreichungen streng vertraulich und nehmen 
jede Meldung ernst. Wir werden die Identität der Per-
sonen, die anonym bleiben möchten, zu allen Zeiten 
schützen.

6.  Ein nicht gerechtfertigter Verstoß gegen die im Code 
of Conduct von NOVUM Hospitality niedergelegten 
Grundsätze kann zu arbeitsrechtlichen Konsequen-
zen bis hin zur Kündigung führen.

Beispielsituation 1
Ein*e Mitarbeiter*in nutzt interne Veranstaltungs-
räumlichkeiten für eine private Feier, ohne diese 
offiziell anzufragen und gegen einen finanziellen 
Ausgleich zu buchen.

Konformes Verhalten
Wir nutzen materielle Ressourcen des Unternehmens 
für nicht-betriebliche Zwecke ausschließlich nach 
einer offiziellen Freigabe. Dazu sprechen wir mit dem 
zuständigen Entscheider.

Beispielsituation 2
Ein*e Mitarbeiter*in aus dem Headquarter teilt 
privat Geschichten aus dem Arbeitsalltag mit dem 
Freundeskreis. Neben amüsanten Büroanekdoten, 
werden auch unternehmensinterne Strategien zur 
Expansion von NOVUM Hospitality weitergegeben.

Konformes Verhalten
Wir achten darauf, keine unternehmensinternen In-
formationen außerhalb des Unternehmens zu teilen. 
Wir schützen damit die immateriellen Ressourcen 
vor Missbrauch. Dies bezieht sich auf besonders sen-
sible und vertrauliche Informationen, die zum Bei-
spiel dem Wettbewerb Vorteile verschaffen könnten.
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